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An die Bezirksvertretung
Münster-Nord

über
Herrn Stadtrat Heuer

über
33.25

Die Venrualtung wurde beauftragt, zu prüfen, ob an der Gasselstiege im Bereich der Einmün-
dung Rektoratsweg in der Kurve auf Höhe des Hofs Rottmann, auf dem Gebiet der BV-Nord
ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden kann.

Der Antrag wird mit dem hohen Aufkommen an zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und Frei-
zeitsporttreibenden bei gleichzeitigem Verkehrsaufkommen, unter anderem bedingt durch
landwirtschaftliche Fahrzeuge begründet. Zudem wird angeführt, dass die Sichtbeziehung auf-
grund einer angrenzenden Hecke sehr eingeschränkt sei.

Verkehrsspiegel

Grundsätzlich stellen Verkehrsspiegel nur einen Behelf dar, der Verkehrsteilnehmende an un-
übersichtlichen Stellen unterstützen soll. Mit der Aufstellung von Verkehrsspiegeln sind jedoch

auch deutliche Nachteile verbunden. Aufgrund von Erfahrungen bei vorhandenen alten Ver-
kehrsspiegeln haben die städtischen Fachämter in Abstimmung mit der Polizei vereinbart,
grundsätzlich keine Verkehrsspiegel mehr aufzustellen. Diese Entscheidung liegt unter ande-
rem darin begründet, dass Radfahrende und zu Fuß Gehende aufgrund ihrer schmalen Sil-
houette in Verkehrsspiegeln kaum erkannt werden können, was insbesondere bei dem hohen
Aufkommen dieser auf derWegebeziehung Gasselstiege / Rektoratsweg von Belang ist. Auch
gilt es zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Witterungsverhältnisse wie z.B, Regen, Ne-
bel, Schneefall oder Frost die Wirkung eines Spiegels deutlich beeinträchtigen können.
Ebenso können fremde Lichtquellen die Wirkung des Verkehrsspiegels mindern. Aus den vor-
genannten Gründen kommt die Aufstellung eines Verkehrsspiegels daher nicht in Betracht.

Weitere Maßnahmen

Die Gasselstiege ist in dem betreffenden Streckenabschnitt aus beiden Fahrtrichtungen für
den Durchgangsverkehr gesperrt, ebenso wie der Rektoratsweg, welcher von der Gassel-
stiege aus in eine Sackgasse mündet. Es kann somit von einem eher geringen KFZ-Verkehrs-
aufkommen ausgegangen werden, Darüber hinaus ist gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung
die Fahrgeschwindigkeit stets den Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen anzupassen.
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Seitens des Artrts für Mobilität und Tiefbau wurde bereits Kontakt zu dem Eigentümär aufge-
nommen, auf dessen Grundstück sich die Hecke befindet, die parallel zur Gasselstiege ver-
läuft. Es wurde veranlasst, dass 2ur Verbesserung der Sichtbeziehung, Teile der Hecke, die
in den öffentlichen Verkehrsraum hirteinragen, zurückgeschnitten werden sollen.

Nach Rücksprache mit der Polizei und der städtischen Verkehrsplanung wird zudern aufgrund
der hohen Radverkehrsdichte ih dem betreffertden Streckenabschnitt ämterübergreifend ge-
prüft, ob eine bauliche Anpassurtg der Wegebeziehung im Einmündungsbereich möglich ist.
Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, wird die Bezirksvertretung Münster-Nord hiezu geson-
dert informiert.
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